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[bookmark: _Toc501374956]Anlage 7: Escrow – Quellcodehinterlegung 
Dreiseitiger Muster-Escrow - Quellcodehinterlegungsvertrag
Der Bieter übergibt mit seinem Angebot einen dreiseitigen Muster-Escow-Vertrag zu einem externen Escrow-Agent mit nachfolgenden Inhalten und bestätigt - nach Zuschlagserteilung und gesonderter Aufforderung durch den Auftraggeber - diesen mit dem Auftraggeber zu schließen.
|_|	BESTÄTIGUNG 
|_|	KEINE BESTÄTIGUNG
Vertragsparteien
Auftraggeber (Lizenznehmer)
Bieter (Lizenzgeber)
Escrow-Agent
[bookmark: _Ref501537451]Pflichten und Garantien des Lizenzgebers
Der Lizenzgeber hat:
innerhalb von maximal 60 Tagen, nachdem dieser Vertrag durch alle Parteien unterzeichnet worden ist, eine Kopie des Materials an den Escrow-Agent zu liefern; 
bei jedem Eintritt einer Änderung des Pakets eine weitere Kopie des Materials an den Escrow-Agent zu liefern; 
sicherzustellen, dass jede Kopie des beim Escrow-Agent hinterlegten Materials den Quellcode der neuesten Version des vom Lizenznehmer verwendeten Pakets enthält ;
mit jeder Hinterlegung des Materials folgende Informationen zu liefern: 
Details des hinterlegten Materials einschließlich der vollständigen Bezeichnung des Pakets, Versionsdetails, Medienart bzw. Datenträger, Datensicherungsbefehl / verwendete Software, verwendete Kompression, Details der Archivhardware und des Betriebssystems; und
Details der zum Zugriff auf das Material notwendigen Passwörter/Verschlüsselung; und
Dokumentation, die die Verfahren zum Aufbau, zur Kompilierung und zum Installieren der Software beschreibt, einschließlich Bezeichnung und Version der Entwicklungstools; und
Information zum Software-Design (z. B. Modulbezeichnung und Funktionalität); und
Namen und Kontaktdetails der Mitarbeiter, die Kenntnisse über die Wartung und Pflege des Materials haben. 
Der Lizenzgeber garantiert dem Escrow-Agent und dem Lizenznehmer zum Zeitpunkt jeder Hinterlegung des Materials beim Escrow-Agent, dass: 
er mit Ausnahme des Objektcodes eines Dritten oder des Materials Dritter die Geistigen Eigentumsrechte für das Material besitzt;
ihm in Bezug auf das Material Dritter von dem (den) betreffenden Berechtigten gültige und fortdauernde Rechte eingeräumt wurden, mit diesem Material Dritter in der vertraglich vorgesehenen Weise zu verfahren, und dass der Lizenzgeber die ausdrückliche Vollmacht dieses (dieser) dritten Berechtigten besitzt, das Material Dritter gemäß diesem Vertrag zu hinterlegen;
er durch den Abschluss dieses Vertrags und die Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen keinerlei Verpflichtungen gegenüber einem Dritten verletzt; 
er bezüglich des Objektcodes Dritter, den der Lizenzgeber nach seiner Wahl oder auf Verlangen des Lizenznehmers beim Escrow-Agent hinterlegt, das unbeschränkte Recht und die Befugnis zur Hinterlegung besitzt. 
Für den Fall eines Freigabeereignisses nach Punkt 1.1.4 räumt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer hiermit bereits jetzt eine nicht-ausschließliche Lizenz ein, das Material für die Freigabezwecke bis zur Kündigung oder zur sonstigen Beendigung des Lizenzvertrages zu benutzen und danach solange, bis der Lizenzgeber – oder jeder nachfolgende Inhaber der Rechte, die der Lizenzgeber an den Geistigen Eigentumsrechten an dem Material hat – schriftlich dem Lizenznehmer bestätigt, dass er in der Lage und willens ist, einen Lizenzvertrag unter im Wesentlichen den gleichen Bedingungen wie den vom Lizenzgeber angebotenen ohne signifikante Erhöhung der Gesamtkosten für den Lizenznehmer abzuschließen.
Pflichten des Escrow-Agents
Das zuletzt hinterlegte Material in einer sicheren und gesicherten Umgebung aufzubewahren.
Unberechtigte Personen keinen Zugang zu diesem Material haben.
Benachrichtigungspflicht des Escrow-Agents, wenn das vom Escrow-Agent aufbewahrte Material verloren gegangen ist, beschädigt oder vernichtet wurde.
[bookmark: _Ref501537467]Freigabeereignisse
Der Escrow-Agent wird die Teile des Materials freigeben, deren Freigabe verlangt wird, wenn eines der nachfolgenden Ereignisse (Freigabeereignisse) eintritt:
wenn der Lizenzgeber einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellt; oder
wenn über das Vermögen des Lizenzgebers ein Insolvenzverfahren rechtskräftig eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird; oder 
wenn die Liquidation des Lizenzgebers angeordnet wird, der Lizenzgeber einen Beschluss über die Liquidation fasst (für andere Zwecke als eine Sanierung oder Verschmelzung) oder ein Insolvenzverwalter des Lizenzgebers bestellt wird; oder
wenn der Lizenzgeber einen Vergleich oder eine sonstige Übereinkunft mit den Gläubigern schließt; oder 
wenn ein Insolvenzverwalter über das gesamte oder einen Teil des Vermögens des Lizenzgebers bestellt wurde; oder
der Lizenzgeber aufgelöst wird; oder
wenn ein vollstreckbares Urteil eines zuständiges Gerichts vorliegt, welches die Freigabe des Materials begründet; oder 
wenn in einer Jurisdiktion außerhalb Deutschlands ein ähnliches oder entsprechendes Verfahren oder Ereignis auf den Lizenzgeber einsetzt bzw. eintritt; oder
wenn der Lizenzgeber den Betrieb seines Unternehmens oder des Teils seines Unternehmens einstellt, der sich auf das Paket bezieht; oder 
wenn der Lizenzgeber seine Geistigen Eigentumsrechte am Material an einen Dritten ("Zessionar") abtritt und der Zessionar nicht innerhalb von 90 Tagen ab Kenntnis dieser Abtretung seitens aller Parteien den Escrow-Schutz zum Vorteil des Lizenznehmers fortsetzt; oder
wenn der Lizenzgeber, oder, falls relevant, sein Vertreter, seine Muttergesellschaft, Tochtergesellschaft und/oder sein verbundenes Unternehmen wesentliche Verpflichtungen bezüglich der Wartung oder Abänderung des Pakets nach dem Lizenzvertrag oder einem in Verbindung mit dem Paket abgeschlossenen Wartungsvertrag verletzt hat und der Lizenzgeber diese Verletzung nach Benachrichtigung durch den Lizenznehmer nicht innerhalb einer angemessenen Frist behoben hat. Dies umfasst auch die vertraglich vereinbarte Pflicht zur Bereitstellung und Installation von Updates und Upgrades durch den Lizenzgeber. 
Bezugnehmend auf die Lizenzvereinbarung im EVB-IT Erstellungsvertrag IT 012-2017 zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer gilt die Einräumung der benannten Rechte aufschiebend bedingt für den Fall, dass eines der oben benannten Freigabeereignisse eintritt.
Wenn ein Freigabeereignis eingetreten ist, lässt eine zeitlich spätere Abtretung der Geistigen Eigentumsrechte am Material durch den Lizenzgeber das Recht des Lizenznehmers auf Freigabe des Materials und dessen Nutzung im Rahmen der Freigabezwecke unberührt.
Vollverifikation
Der Escrow-Agent hat so bald wie möglich nach Hinterlegung des Materials beim Escrow-Agent eine Vollverifikation auf das Material anzuwenden.
Haftung des Escrow-Agents
Keine Haftungsbeschränkung im Falle zwingender gesetzlicher Haftung (insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz), auf die Haftung für die Übernahme einer Garantie, auf die Haftung für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, und im Falle von vorsätzlich oder fahrlässig verursachten Körperschäden.
[bookmark: _Ref501537484]Vertragsdauer und Kündigung
Unbefristeter Vertrag
Auftraggeber hat jederzeitiges Kündigungsrecht
Vertrag endet automatisch unverzüglich nach Freigabe des gesamten Materials an den Auftraggeber
Kosten 
Die für den Auftraggeber entstehenden Kosten für die Verifikation, die Quellcodehinterlegung und Unterstützungsleistungen sind in Anlage 1 Reiter „Preisbewertungsblatt“ Nummer 7 entsprechend auszuweisen.

Zweiseitiger Escrow - Quellcodehinterlegungsvertrag
Für den Fall, dass der Bieter mit seinem Angebot keinen dreiseitigen Escrow - Quellcodehinterlegungsvertrag mit einem externen Escrow-Agent vorlegen kann, bestätigt der Bieter 
mit dem Auftraggeber einen zweiseitigen Escrow Quellcodehinterlegungsvertrag,
mit den Inhalten unter den Punkten 1.1.2, 1.1.4 und 1.1.7 und 
der Quellcodehinterlegung vor-Ort des Auftraggebers 
nach Zuschlagserteilung und gesonderter Aufforderung durch den Auftraggeber – diesen zu schließen. 
|_|	BESTÄTIGUNG 
|_|	KEINE BESTÄTIGUNG

Sodann sind keine Kosten in Anlage 1 Reiter „Preisbewertungsblatt“ Nummer 7 gesondert auszuweisen.
Sonstiges
Ergänzend zu den Nummern 1.3.1 und 17.1.2 EVB-IT Erstellungsvertrag IT 012-2017 wird der jeweils einschlägige dreiseitige oder zweiseitige Escrow – Quellcodehinterlegungsvertrag nach dessen Unterzeichnung ebenfalls Anlage 7 zum EVB-IT Erstellungsvertrag IT 012-2017.
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